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Ö/CS ** Interessenbekundungsverfahren Gewerbepark Dauersberg ** 
 
 
Interessenbekundungsverfahren der Stadt Betzdorf im Landkreis Altenkir-

chen – Verpachtung einer kommunalen Potenzialfläche zur Errichtung und 

zum Betrieb eines Großbatteriespeichers  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen des oben genannten Interessenbekundungsverfahrens haben wir in der 

Teilnahmeunterlage/Verfahrensbeschreibung unter den Zulassungs- und Bewer-

tungshinweisen (Ziffer 10 lit. a)) u. a. gefordert, dass bei Projektgesellschaften „zu-

sätzlich rechtsverbindliche Garantien der Muttergesellschaften, die eine finanzielle 

Leistungsfähigkeit bescheinigen (z. B. harte Patronatserklärung)“ vorzulegen sind. 

 

Nach der derzeitigen Fassung der Teilnahmebedingungen handelt es sich bei der 

Vorlage „rechtsverbindlicher Garantien der Muttergesellschaften (z. B. harte Patro-

natserklärung)“ um ein Zulassungskriterium, das grundsätzlich bereits zum Zeit-

punkt der Konzeptabgabe erfüllt sein muss. 

 

Zur Erhöhung der Praktikabilität und zur Vermeidung unnötiger Vorlauflasten für die 

Interessenten, insb. Projektgesellschaften ändern wir diese Anforderung wie folgt: 

 

1. Bei Projektgesellschaften ist die Vorlage einer rechtsverbindlichen 

Garantie der Muttergesellschaft, die eine finanzielle Leistungsfähigkeit 
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bescheinigt (z.B. harte Patronatserklärung) nicht mehr zur Zulassung der Inte-

ressenbekundung zur Bewertung erforderlich.  

 

2. Bei Projektgesellschaften genügt es zur Zulassung des Konzepts/Angebots zur 

Bewertung, dass die Muttergesellschaft schriftlich bestätigt, im Falle der Aus-

wahl des jeweiligen Konzepts und des Abschlusses eines Pacht-

/Projektvertrags eine rechtsverbindliche Garantie (z. B. in Form einer harten 

Patronatserklärung) zugunsten der Stadt Betzdorf abzugeben. 

 

3. Die eigentliche harte Patronatserklärung bzw. die rechtsverbindliche Garantie 

der Muttergesellschaft ist damit nicht mehr bereits zur Konzeptabgabe, son-

dern erst im Anschluss an die Auswahlentscheidung und vor Abschluss des 

eines Pachtvertrages abzugeben. Die Stadt Betzdorf behält sich vor, bei Nicht-

abgabe einer solchen Sicherheit von einem Vertragsabschluss abzusehen. 

 

Die übrigen Zulassungsvoraussetzungen unter Ziffer 10) lit. a) der Teilnahmeunterla-

ge/Verfahrensbeschreibung bleiben von der Änderung unberührt. Diese Anpassung gilt ein-

heitlich für alle Interessenten. 

 

Im Übrigen bleiben die bisherigen Verfahrensbedingungen und der Charakter des Interes-

senbekundungsverfahrens als Marktsondierung – insbesondere der fehlende Rechtsan-

spruch auf Abschluss eines Vertrages – unverändert. 
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